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B E S C H L U S S 

des Bewertungsausschusses nach § 87 Abs. 1 Satz 1 SGB V 
in seiner 435. Sitzung am 29. März 2019  

zur Änderung des Einheitlichen Bewertungsmaßstabes (EBM) 

mit Wirkung zum 1. April 2019 

1. Änderung der Gebührenordnungsposition 01422 im Abschnitt 1.4 EBM

01422 Erstverordnung von Behandlungsmaßnahmen 
zur psychiatrischen häuslichen Krankenpflege 
gemäß den der Richtlinien des 
Gemeinsamen Bundesausschusses über die 
Verordnung von häuslicher Krankenpflege  
Obligater Leistungsinhalt 
- Erstverordnung über einen Zeitraum von

bis zu 14 Tagen zur Erarbeitung der
Pflegeakzeptanz und zum
Beziehungsaufbau,

- Ärztlicher Behandlungsplan mit Angaben
zur Indikation, zu den Fähigkeitsstörungen,
zur Zielsetzung der Behandlung und zu
den Behandlungsschritten,

- Anwendung der GAF-Skala (Global
Assessment of Functioning Scale) und
Angabe des GAF-Werts auf der
Verordnung,

- Überprüfung von Maßnahmen der
psychiatrischen häuslichen Krankenpflege,

Fakultativer Leistungsinhalt 
- Anleitung der Angehörigenrelevanten

Bezugspersonen des Patienten im
Umgang mit dessen Erkrankung,

- Koordinierende Gespräche mit den
einbezogenen Pflegefachkräften bzw. 
Pflegekräften, 

einmal im Behandlungsfall 134149 Punkte 

Die Erstverordnung von
Behandlungsmaßnahmen zur psychiatrischen 
häuslichen Krankenpflege ist nur 

16,13 €
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verordnungs- und berechnungsfähig bei 
Vorliegen und Angabe der in Nr. 27 a des 
Verzeichnisses der verordnungsfähigen 
Maßnahmen genannten ICD-10-Diagnosen 
sowie bei Vorliegen der dort genannten 
Störungen und Einbußen.für Indikationen 
und bei Vorliegen von Störungen und 
Einbußen nach Maßgabe des § 4 Abs. 8 bis 
10 der Richtlinie über die Verordnung von 
häuslicher Krankenpflege. 
Die Berechnung der
Gebührenordnungsposition 01422 setzt die 
Erstverordnung von Behandlungsmaßnahmen 
zur psychiatrischen häuslichen Krankenpflege 
nach Muster 12 der Vordruckvereinbarung 
und die Genehmigung durch die zuständige 
Krankenkasse voraus. 

Steht bereits zum Zeitpunkt der 
Erstverordnung die Behandlungsfähigkeit des 
Patienten fest, kann der Zeitraum der 
Erstverordnung länger als 14 Tage betragen. 
Die Begründung ist in der Verordnung 
anzugeben. 

Die Gebührenordnungsposition 01422 ist am 
Behandlungstag nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 01424
berechnungsfähig. 

2. Änderung der Gebührenordnungsposition 01424 im Abschnitt 1.4 EBM

01424 Folgeverordnung von 
Behandlungsmaßnahmen zur psychiatrischen 
häuslichen Krankenpflege gemäß den der 
Richtlinien des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über die Verordnung von 
häuslicher Krankenpflege  
Obligater Leistungsinhalt 
- Folgeverordnung von

Behandlungsmaßnahmen zur
psychiatrischen häuslichen Krankenpflege, 

- Ärztlicher Behandlungsplan mit Angaben
zur Indikation, zu den Fähigkeitsstörungen,
zur Zielsetzung der Behandlung und zu
den Behandlungsschritten,

- Anwendung der GAF-Skala (Global
Assessment of Functioning Scale) und
Angabe des GAF-Werts auf der
Verordnung,
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- Überprüfung von Maßnahmen der
psychiatrischen häuslichen Krankenpflege,

- Begründung bei einem
Verordnungszeitraum von insgesamt
mehr als 4 Monaten gemäß Nr. 27 a des
Verzeichnisses verordnungsfähiger
Maßnahmen der häuslichen
Krankenpflege,

Fakultativer Leistungsinhalt 
- Anleitung der Angehörigenrelevanten

Bezugspersonen des Patienten im
Umgang mit dessen Erkrankung,

- Koordinierende Gespräche mit den
einbezogenen Pflegefachkräften bzw. 
Pflegekräften, 

zweimal im Behandlungsfall 134154 Punkte 

Die Folgeverordnung von 
Behandlungsmaßnahmen zur psychiatrischen 
häuslichen Krankenpflege ist nur 
verordnungs- und berechnungsfähig bei 
Vorliegen und Angabe der in Nr. 27 a des 
Verzeichnisses der verordnungsfähigen 
Maßnahmen genannten ICD-10-Diagnosen 
sowie bei Vorliegen der dort genannten 
Störungen und Einbußen.für Indikationen 
und bei Vorliegen von Störungen und 
Einbußen nach Maßgabe des § 4 Abs. 8 bis 
10 der Richtlinie über die Verordnung von 
häuslicher Krankenpflege. 
Die Berechnung der
Gebührenordnungsposition 01424 setzt die 
Folgeverordnung von
Behandlungsmaßnahmen zur psychiatrischen 
häuslichen Krankenpflege nach Muster 12 der 
Vordruckvereinbarung und die Genehmigung 
durch die zuständige Krankenkasse voraus. 
Sofern eine Einschätzung der 
Voraussetzungen gemäß § 4 Abs. 3 der 
Richtlinie über die Verordnung von 
häuslicher Krankenpflege in dem 14-
tägigen Zeitraum der Erstverordnung nicht 
möglich ist, kann eine Folgeverordnung für 
weitere 14 Tage ausgestellt werden. 
Die Gebührenordnungsposition 01424 ist am 
Behandlungstag nicht neben der 
Gebührenordnungsposition 01422
berechnungsfähig. 

16,67 €
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